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1. FERIENJOBS: Was dürfen Kinder steuer-

frei verdienen? 
 
 
Schüler und Studenten sind froh, für die Ferien 
einen lukrativen Ferialjob zu finden. Auch die 
dabei gewonnene Praxiserfahrung liest sich gut 
in jedem CV. Für die Eltern kann ein Ferialjob 
der Kinder eventuell zum Verlust der Familien-
beihilfe und des Kinderabsetzbetrages füh-
ren, wenn nicht Folgendes beachtet wird: 
 

 Kein Problem gibt es bei Kindern bis zur 
Vollendung des 19. Lebensjahres, die 
ganzjährig beliebig viel verdienen können, 
ohne dass Familienbeihilfe und Kinderab-
setzbetrag gefährdet sind.  
 

 Aufpassen muss man aber bei Kindern über 
19 Jahren: Um in diesem Fall die Familien-
beihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht 
zu verlieren, darf das nach Tarif zu versteu-
ernde Jahreseinkommen des Kindes (nach 
Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen, 
Werbungskosten, Sonderausgaben und au-
ßergewöhnlichen Belastungen) € 10.000 nicht 
überschreiten, unabhängig davon, ob es in 
den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt 
wird. Umgerechnet auf Brutto-
Gehaltseinkünfte darf ein Kind daher insge-
samt bis zu brutto rd. € 12.000 pro Jahr 

(Bruttogehalt ohne Sonderzahlungen unter Be-
rücksichtigung von SV-Beiträgen bzw. Wer-
bungskosten- und Sonderausgabenpauscha-
le) bzw. einschließlich der Sonderzahlun-
gen brutto rd. € 14.000 pro Jahr verdienen, 
ohne dass die Eltern um die Familienbeihilfe 
und den Kinderabsetzbetrag bangen müssen. 
Seit 2013 gilt folgende Einschleifregelung:  

 
Übersteigt das zu versteuernde Einkommen 
des Kindes € 10.000, wird die Familienbeihilfe 
nur um den übersteigenden Betrag ver-
mindert. Damit fällt der Anspruch nicht zur 
Gänze weg. 

 
Beispiel: Ein Student hat am 10.6.2014 das 19. 
Lebensjahr vollendet. Daher ist im Jahr 2015 
erstmals das Einkommen des Kindes relevant. 
Beträgt das steuerpflichtige Einkommen im Jahr 
2015 z.B. € 10.700, wird die Familienbeihilfe nur 
mehr um € 700 gekürzt. 
 
 

Tipp: Zu den für den Bezug der Familienbeihilfe 
und des Kinderabsetzbetrages „schädlichen" 
Einkünften zählen nicht nur Einkünfte aus einer 
aktiven Tätigkeit (Lohn- oder Gehaltsbezüge, 
Einkünfte aus einer selbständigen oder gewerbli-
chen Tätigkeit), sondern auch sämtliche der 
Einkommensteuer unterliegende Einkünfte 
(daher beispielsweise auch Vermietungseinkünfte 
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oder Sonstige Einkünfte). Lehrlingsentschädigun-
gen, Waisenpensionen sowie einkommensteuer-
freie Bezüge und endbesteuerte Einkünfte blei-
ben außer Ansatz. 

 
 
Darüber hinaus sind noch folgende Besonder-
heiten zu beachten: 
 

 Ein zu versteuerndes Einkommen, das in 
Zeiträumen erzielt wird, für die kein An-
spruch auf Familienbeihilfe besteht (z.B. 
bei vorübergehender Einstellung der Famili-
enbeihilfe, weil die vorgesehene Studienzeit 
in einem Studienabschnitt abgelaufen ist), ist 
nicht in die Berechnung des Grenzbetrages 
einzubeziehen.  
 

 Die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbe-
trag fallen übrigens nicht automatisch weg, 
sondern natürlich erst dann, wenn die Eltern 
den zu hohen Verdienst ihres Kindes pflicht-
gemäß dem Finanzamt melden. Wer eine 
solche Meldung unterlässt, riskiert zusätzlich 
zur Rückforderung der Familienbeihilfe und 
des Kinderabsetzbetrages auch eine Finanz-
strafe!  

 
 
Aus Sicht des Ferialpraktikanten selbst ist 
Folgendes zu beachten: 
 

 Bis zu einem monatlichen Bruttobezug von 
€ 405,98 (Wert 2015) fallen wegen geringfü-
giger Beschäftigung keine Dienstnehmer-
Sozialversicherungsbeiträge an. Liegt der 
Monatsbezug über dieser Grenze, werden 
dem Kind die vollen SV-Beiträge abgezogen.  
 

 Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen 
oder freien Dienstverträgen, bei denen vom 
Auftraggeber kein Lohnsteuerabzug vorge-
nommen wird, muss ab einem Jahresein-
kommen (Bruttoeinnahmen abzüglich der 
mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben) von 
€ 11.000 für das betreffende Jahr eine Ein-
kommensteuererklärung abgegeben wer-
den.  
 
Eine Ferialbeschäftigung im Werkvertrag bzw. 
freien Dienstvertrag unterliegt grundsätzlich 
auch der Umsatzsteuer (im Regelfall 20%). 
Umsatzsteuerpflicht besteht jedoch erst ab ei-
nem Jahresumsatz (= Bruttoeinnahmen inklu-
sive 20% Umsatzsteuer) von mehr als € 
36.000 (bis dahin gilt die unechte Steuerbe-
freiung für Kleinunternehmer). Eine Umsatz-
steuererklärung muss ebenfalls erst ab Um-
sätzen von € 30.000 netto abgegeben wer-
den.  

 

 NEU: Für die Studienbeihilfe gilt seit 
1.1.2015 eine neue Einkommensgrenze von 
€ 10.000 (statt bisher € 8.000). Eine Kürzung 
bzw. Rückzahlung der jährlichen Studienbei-
hilfe erfolgt in dem Ausmaß, in dem das Ein-
kommen die Jahresgrenze überschreitet 
bzw. überschritten hat.  

 
 

2. Antragslose Auszahlung der Familienbei-
hilfe 

 
 
Seit 1. Mai 2015 gibt es das Projekt "Antraglo-
se Familienbeihilfe". Das bedeutet für frisch 
gebackene Eltern, dass aufgrund der durch das 
Standesamt erfassten Daten des im Inland 
geborenen Kindes und der Personenstandsda-
ten der Eltern nun die Finanzverwaltung auf 
Basis dieser vorliegenden elektronischen Daten 
automatisiert prüft, ob alle Voraussetzungen und 
Informationen für die Gewährung und Auszah-
lung der Familienbeihilfe vorliegen. 
 
Ist dies der Fall, muss kein Familienbeihilfen-
antrag ausgefüllt werden. Gleichzeitig mit dem 
Informationsschreiben der Finanzverwaltung, 
das über den Familienbeihilfenanspruch für das 
Kind informiert, wird der Familienbeihilfenbetrag 
überwiesen.  
 
In allen anderen Fällen wie z.B. für den Erhö-
hungszuschlag für erheblich behinderte Kinder 
(Beih3) sowie Direktauszahlung für volljährige 
Kinder (Beih20), ist ein Antrag auf Gewährung 
der Familienbeihilfe notwendig. 
 
Zur Information über die derzeit geltende bzw. 
geplante Höhe der Familienbeihilfe (FBH) fol-
gende Übersicht:  
 

FBH 
für ein Kind 

seit 
1.7.2014 

ab 
1.1.2016 

ab 
1.1.2018 

0-2 Jahre 109,70 111,80 114,00 

3-9 Jahre 117,30 119,60 121,90 

10-18 Jahre 136,20 138,80 141,50 

ab 19 Jahre 158,90 162,00 165,10 

Zuschlag bei 
Behinderung 

 
150,00 

 
152,90 

 
155,90 
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Erhöhungsbeträge für jedes Kind, wenn die FBH 
für mehrere Kinder bezahlt wird: 

 seit 
1.7.2014 

ab 
1.1.2016 

ab 
1.1.2018 

für 2 Kinder   6,70   6,90   7,10 

für 3 Kinder 16,60 17,00 17,40 

für 4 Kinder  25,50 26,00 26,50 

für 5 Kinder 30,80 31,40 32,00 

für 6 Kinder 34,30 35,00 35,70 

für jedes wei-
tere  

50,00 51,00 52,00 

Schulstart-
geld 

100 € einmalig im September für 
alle 6-15 Jährigen 

Mehrkindzu-
schlag 

20 € / Monat ab dem 3. Kind (Fa-
milieneinkommen unter 55.000 €) 

 
 

3. Aktuelles aus der Umsatzsteuer 
 
 
3.1 E-Books unterliegen nicht dem redu-

zierten USt-Satz 
 
In Österreich unterliegt der Verkauf von gebun-
denen Büchern dem ermäßigten Steuersatz 
von 10 %, der Umsatz mit Hörbüchern und E-
Books hingegen dem Regelsteuersatz von 
20 %.  
 
Diese Ungleichbehandlung stößt in der Fachwelt 
sowohl aus Gründen der Wettbewerbsneutralität 
als auch in Hinblick auf den Umweltschutz auf 
Kritik.  
 
Leider hat jetzt der EuGH in zwei Vertragsver-
letzungsverfahren gegen Frankreich und Lu-
xemburg bestätigt, dass auf die Lieferung elekt-
ronischer Bücher (E-Books) zum Unterschied 
von Büchern aus Papier kein ermäßigter Um-
satzsteuersatz zur Anwendung kommt. Begrün-
det wurde diese Entscheidung damit, dass es 
sich bei E-Books um eine elektronisch erbrachte 
Dienstleistung handelt, auf die der Regelsteuer-
satz anzuwenden ist.  
 
 
3.2 Leasingverträge als vorsteuerabzugs-

berechtigte Rechnung 
 
In einem aktuellen Erkenntnis hat sich der 
VwGH mit der Frage beschäftigt, wann im Fall 
von Leasingverträgen der Vorsteuerabzug erfol-
gen darf. Der Beschwerdeführer hatte im ge-
genständlichen Fall den Vorsteuerabzug bereits 
für zukünftige Zeiträume geltend gemacht, ohne 
dass eine entsprechende Leasingrate bereits 
fällig gewesen ist. 
 

Der VwGH führt aus, dass bei Leasingverträgen 
die Leistung, nämlich die Nutzungsüberlassung 
für einen bestimmten Zeitraum (z.B. Monat), 
rechnungsmäßig erst durch den monatlichen 
Zahlungsbeleg konkretisiert wird. Auch im Vo-
raus ausgestellte „bis auf weiteres“ oder „bis auf 
Widerruf“ lautende Dauerrechnungen begründen 
keinen Vorsteuerabzug. Diesem Erkenntnis 
folgend ist ein Vorsteuerabzug bei Leasingver-
trägen nicht auf Basis des Leasingvertrages 
allein bzw. auch nicht für zukünftige Zeiträume 
möglich. 
 
Erst wenn ergänzend zum Leasingvertrag, der 
das vereinbarte Leasingentgelt (einschließlich 
dem gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer-
betrag) enthält, ein entsprechender Zahlungsbe-
leg vorliegt, kann ein Vorsteuerabzug vorge-
nommen werden. Dieser kann allerdings nur für 
jenen Zeitraum vorgenommen werden, auf den 
sich die Abrechnung bezieht.  
 
 
3.3 Kein pauschalierter Vorsteuerabzug  

aus Reisediäten für ausländische Un-
ternehmer 

 
Inländische Unternehmer können gem. § 13 
UStG pauschal aus den einkommensteuerlichen 
Tages- und Nächtigungsgeldern Vorsteuern 
ermitteln. Ausländische Unternehmer dürfen 
hingegen bei Geschäfts- oder Dienstreisen nur 
die tatsächlich in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer geltend machen.  
 
Der VwGH stellte fest, dass bereits die für in-
ländische Unternehmer vorgesehene pauscha-
le Vorsteuerermittlung nicht EU-konform ist, 
da diesem Vorsteuerabzug keine von einem 
Unternehmer abgeführte Umsatzsteuer gegen-
übersteht. Vor diesem Hintergrund ist eine inter-
pretative Ausdehnung des Anwendungsbe-
reichs der begünstigenden Regelung auf aus-
ländische Unternehmer somit jedenfalls aus-
geschlossen.  
 
Für inländische Unternehmer sollte sich dadurch 
aber auf Grund der eindeutigen gesetzlichen 
Regelung nichts ändern. 
 
 

4. Vorsteuerrückerstattung rechtzeitig bis 
30.06.2015 bzw. 30.09.2015 

 
 
Hat ein Unternehmen Vorsteuerbeträge im Aus-
land bezahlt, so ist es wichtig, die Fallfristen für 
die Rückerstattung exakt einzuhalten. Nur die 
Berücksichtigung des jeweils vorgegebenen 
Antragsprozederes gewährleistet eine Rücker-
stattung des Geldes. 
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4.1 Vorsteuerrückerstattung in/durch Dritt-
länder bis 30.06.2015 

 
Die Frist für die Erstattung endet zumeist am 
30.06.2015. Die Verfahren sind je Land sehr 
unterschiedlich. Will man sich beispielsweise in 
der Schweiz bezahlte Umsatzsteuern rück-
erstatten lassen, muss man die amtlichen For-
mulare Nr. 1222 und 1223 (zu finden unter 
http://www.estv.admin.ch/mwst/themen/00160/0
0638/) verwenden, einen Schweizer steuerlichen 
Vertreter benennen und den Antrag mit den 
Originalbelegen und einer Unternehmerbe-
scheinigung bei der eidgenössischen Steuer-
verwaltung einbringen. 
  
Ebenso können ausländische Unternehmer, 
die ihren Sitz außerhalb der EU haben, bis 
30.06.2015 einen Antrag auf Rückerstattung 
der österreichischen Vorsteuern 2014 stellen. 
Der Antrag muss beim Finanzamt Graz-Stadt 
eingebracht werden (Formular U5 und Fragebo-
gen Verf18 und Unternehmerbestätigung U70). 
Belege über die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer 
und sämtliche Rechnungen sind im Original dem 
Antrag beizulegen. 
 
 

Tipp: Vergessen Sie nicht, vorsichtshalber die 
einzureichenden Originalrechnungen zu kop-
ieren. Erfahrungsgemäß kennen zwar viele 
Drittstaaten grundsätzlich ein Erstattungs-
verfahren, sind aber bei der tatsächlichen Rück-
erstattung eher restriktiv. 

 
 
4.2 Vorsteuererstattung in EU-Mitglieds-

staaten bis 30.09.2015 
 
Österreichische Unternehmer, die Vorsteuern 
des Jahres 2014 in EU-Mitgliedstaaten gel-
tend machen wollen, haben bis 30.09.2015 Zeit, 
ihre Anträge elektronisch über FinanzOnline 
einzureichen. Grundsätzlich ist die Übermittlung 
der jeweiligen Papierrechnungen 
/Einfuhrdokumente - bedingt durch das elektro-
nische Verfahren und die Standardisierung des 
Erstattungsantrages - nicht mehr erforderlich.  
 
Ausnahme: Der Erstattungsmitgliedstaat kann 
bei Rechnungen über € 1.000 (bzw. Kraftstoff-
rechnungen über € 250) verlangen, dass zu-
sammen mit dem Erstattungsantrag auf elektro-
nischem Wege eine Kopie der Rechnung oder 
des Einfuhrdokuments übermittelt wird.  
Unterjährig gestellte Anträge müssen rücker-
stattbare Vorsteuern von zumindest € 400 um-
fassen. Bezieht sich ein Antrag auf ein ganzes 
Kalenderjahr bzw. auf den letzten Zeitraum 
eines Kalenderjahres, so müssen die Erstat-
tungsbeträge zumindest € 50 betragen.  

Tipp: Prüfen Sie rechtzeitig, ob der jeweilige 
EU-Staat verlangt, dass Rechnungen über € 
1.000 und Tankbelege über € 250 einzuscan-
nen und als pdf-Dokument mit dem Vergü-
tungsantrag mitzusenden sind (so z.B. Deutsch-
land). Andernfalls kann der Antrag abgelehnt 
werden, da er als nicht vollständig eingebracht 
gilt. Bevor ein Vergütungsantrag gestellt wird, 
sollten Sie prüfen, ob auch die Voraussetzungen 
dafür erfüllt sind. So werden nur Vorsteuern 
erstattet, die im jeweiligen EU-Land auch zum 
Vorsteuerabzug berechtigen (z.B. Treibstoff für 
PKW, Hotelübernachtung und Restaurant sind in 
vielen EU-Ländern vom Vorsteuerabzug ausge-
schlossen). 

 
 

5. Splitter 
 
 
5.1 Abkommen zwischen der Regierung 

der Republik Österreich und der Regie-
rung Montenegros zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen  

 
Mit Montenegro wurde erstmals ein Doppelbe-
steuerungsabkommen abgeschlossen. Das Ab-
kommen folgt weitgehend den Regeln des 
OECD-Musterabkommens. Zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung ist grundsätzlich das An-
rechnungssystem vorgesehen. Lediglich wenn 
eine in Österreich ansässige Person eine nach-
haltige aktive Geschäftstätigkeit in Montenegro 
ausübt oder dort auf Grund einer unselbständi-
gen Tätigkeit steuerpflichtig wird, stellt Öster-
reich die Einkünfte unter Progressionsvorbehalt 
frei. Das Abkommen ist mit 21.04.2015 in Kraft 
getreten und findet auf Steuerjahre Anwendung, 
die ab dem 01.01.2016 beginnen.  

 
 

5.2 Verschärfung bei vorübergehender 
Nutzung von Firmenautos aus Drittlän-
dern 

 
Firmenfahrzeuge von Firmen mit Sitz im Dritt-
land (insbesondere Schweiz, Liechtenstein, etc.) 
konnten bisher in die EU unter vollständiger 
Befreiung von Einfuhrabgaben eingebracht wer-
den, wenn sie von im EU-Zollgebiet ansässigen 
Mitarbeitern verwendet werden. Die Verwen-
dung ist in erster Linie für beruflich veranlasste 
Fahrten im Rahmen der Unternehmenstätigkeit 
des Fahrzeugeigentümers zulässig, war aber 
auch für private Zwecke des Angestellten inner-
halb der EU gestattet. Bei anderen Unterneh-
mensangehörigen (z.B. Leiharbeitern, Ge-
schäftsführern, Firmeninhabern und derglei-

http://www.estv.admin.ch/mwst/themen/00160/00638/
http://www.estv.admin.ch/mwst/themen/00160/00638/
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chen) war eine begünstigte Verwendung zu 
privaten Zwecken nicht gestattet. 
 
Seit dem 1. Mai 2015 wird eine Privatnutzung 
der Firmenautos durch in der EU ansässige 
Mitarbeiter (unabhängig von ihrer Stellung bzw. 
Position im Unternehmen) auf die Fahrten zwi-
schen der Arbeitsstätte und dem Wohnort 
eingeschränkt. Eine darüberhinausgehende 
Nutzung als „Familienfahrzeug“ - auch wenn sie 
laut Anstellungsvertrag zulässig ist - ist zollrecht-
lich nur mehr erlaubt, wenn das Fahrzeug in der 
EU verzollt wird. 
 
Neben den zollrechtlichen Aspekten ist zu be-
achten, dass die Nutzung der Fahrzeuge in Ös-
terreich der NoVA unterliegt und eine Umsatz-
steuerpflicht ausgelöst werden könnte. 

 
 

5.3 VwGH zur Einkünftezurechnung an 
liechtensteinische Stiftungen 

 
Lange hat die Fachwelt darauf gewartet. Nun 
hat sich der VwGH erstmals zur Zurechnung von 
Einkünften an liechtensteinische Stiftungen ge-
äußert.  
 
Gleich in zwei aktuellen Erkenntnissen gibt der 
VwGH nunmehr Aussagen für die Anerkennung 
von liechtensteinischen Stiftungen als eigenes 
Steuersubjekt vor. Diese Aussagen betreffen 
zwar Zeiträume vor dem Inkrafttreten des Steu-
erabkommens Österreichs mit Liechtenstein 
(somit vor dem 01.01.2014), sollten aber auch in 
Zukunft von Bedeutung sein. So sieht das Steu-
erabkommen Österreich mit Liechtenstein vor, 
dass eine liechtensteinische Stiftung unter 
anderem dann als intransparent gilt, wenn 
kein ausdrücklicher oder „konkludenter“ 
Mandatsvertrag vorliegt.  
 

 Dem Erkenntnis vom 25.02.2015 zugrunde 
liegende Sachverhalt lag unstrittig ein Man-
datsvertrag des Stifters mit den liechtenstei-
nischen Stiftungsräten vor, aufgrund dessen 
der Stifter berechtigt war, dem Stiftungs-
rat jederzeit Weisungen zu erteilen. Im 
konkreten Fall wurde argumentiert, dass das 
Weisungsrecht vom Stifter tatsächlich nicht 
ausgeübt wurde, sondern die Vermögens-
verwaltung von einem durch den Stifter be-
auftragten Bankinstitut vorgenommen wor-
den sei.  
 
Dies hat der VwGH als nicht entscheidend 
angesehen. Es kommt nicht auf einen tat-
sächlichen Eingriff des Stifters in die Ge-
schäftsführung des Stiftungsrats an. Daher 
kam der VwGH zum Ergebnis, dass in die-
sem konkreten Fall das Kapitalvermögen der 
Stiftung im wirtschaftlichen Eigentum des 

Stifters verblieben ist. Auch wenn – wie im 
konkreten Fall – einem Bankinstitut die Er-
mächtigung eingeräumt wurde, dem Stif-
tungsrat Instruktionen zu erteilen, ändert dies 
nichts an der Zurechnung des Vermögens 
und der Einkünfte zum Stifter.  
 
Daher konnte die Finanzbehörde im konkre-
ten Fall zu Recht davon ausgehen, dass die 
vom Stifter nicht erklärten Einkünften aus 
den bei der liechtensteinischen Stiftung er-
zielten Einkünften zu hinterzogenen Abgaben 
führten und daher die verlängerte Verjäh-
rungsfrist für hinterzogene Abgaben zur An-
wendung gelangte.  
 
Der VwGH ließ sich in diesem Verfahren 
nicht darauf ein, die Einkünfte der Stiftung 
dem Stifter deshalb zuzurechnen, weil er al-
lein die maßgeblichen Entscheidungen mit-
tels eines Mandatsvertrags für die Stiftung 
treffen konnte. Er stützt sich vielmehr aus-
schließlich darauf, dass der Stifter im Fall ei-
nes Mandatsvertrags wirtschaftlicher Eigen-
tümer des Kapitalvermögens bleibt. Und Ein-
künfte aus Kapitalvermögen sind dem wirt-
schaftlichen Eigentümer zuzurechnen.  
 
Zur Zurechnung anderer Einkünfte hat der 
VwGH in diesem Erkenntnis keine Stellung-
nahme abgegeben. Er hat aber jedenfalls die 
Aussage getroffen, dass die Frage, ob Ein-
künfte einer in Liechtenstein ansässigen Stif-
tung oder aber den Stiftern oder Begünstig-
ten zuzurechnen sind, nach den maßgebli-
chen Grundsätzen des österreichischen 
Rechts zu beurteilen seien. Für Zwecke der 
Einkünftezurechnung ist nicht zwischen In- 
und Auslandssachverhalten zu unterschei-
den. 
 

 Dem Erkenntnis vom 25.03.2015 zugrunde 
liegende Sachverhalt lag nach den Behaup-
tungen der Alleinbegünstigten und der Stif-
tungsräte kein Mandatsvertrag vor. Die Fi-
nanzbehörde versuchte ein (faktisches) 
Mandatsverhältnis aus bestimmten Sachver-
haltselementen zu konstruieren. Die Begüns-
tigte habe an den Sitzungen des Stiftungs-
rats teilgenommen und sie habe auch die 
Jahresabschlüsse der Stiftung unterzeichnet. 
Der liechtensteinischen Stiftung seien als 
funktionsloser, ausländischer Basisgesell-
schaft keine Einkünfte zuzurechnen. Außer-
dem sei die Begünstigte vom Stiftungsrat 
gemäß dem liechtensteinischen Sorgfalts-
pflichtgesetz 1996 dem Bankinstitut gegen-
über als die am Stiftungsvermögen „wirt-
schaftlich berechtigte Person“ angegeben 
worden.  
 
Der VwGH führte dazu aus, dass die vielfach 
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nur auf Vermutungsebene getroffenen 
Schlussfolgerungen der Finanzbehörde in 
Bezug auf das Vorliegen eines Mandatsver-
trags nicht stichhaltig seien. Die Teilnahme 
an Stiftungssitzungen und die Unterfertigung 
der Jahresabschlüsse der Stiftung lassen 
nicht darauf schließen, dass die Begünstigte 
einem Bankkonto vergleichbare Dispositi-
onsmöglichkeiten auf das Kapitalvermögen 
der Stiftung gehabt hätte.  
 
Warum die Stellung eines wirtschaftlich Be-
rechtigten nach den liechtensteinischen 
Sorgfaltspflichtvorschriften (oder einer „wirt-
schaftlichen Eigentümerin“ iSd unionsrechtli-
chen „Geldwäscherichtlinie“) eine Zurech-
nung der Einkünfte nach österreichischen 
einkommensteuerlichen Zurechnungskrite-
rien zur Begünstigten zur Folge haben sollte, 
war dem VwGH nicht einsichtig. 
 
 

5.4 VwGH: Körperschaft in Liquidation 
kann nicht Gruppenträger sein 

 
Der VwGH hat sich jüngst mit der Frage be-
schäftigt, ob eine Kapitalgesellschaft, die sich 
in Insolvenz befindet, als Gruppenträger fun-
gieren kann.  
 
Dabei hat der VwGH zwar zunächst festgestellt, 
dass nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 KStG 
eine Ergebniszurechnung der Gruppenmitglieder 
auch an einen in Insolvenz (und damit in Liqui-
dation) befindlichen Gruppenträger möglich sei. 
Trotzdem entschied er anders.  
 
Entscheidend sei nämlich, dass bei der Zurech-
nung der Ergebnisse der Gruppenmitglieder 
operative Einkünfte aktiver Kapitalgesellschaften 
im mehrere Jahre umfassenden Abwicklungs-
einkommen erfasst würden, wodurch der Sinn 
und Zweck dieser Bestimmung (nämlich die 
Glättung der Gewinne und Verluste aus der 
Liquidation im Abwicklungszeitraum) konterka-
riert würde. Dabei käme es zu sachlich nicht 
gerechtfertigten Ergebnissen, wie z.B. dass die 
Gruppenmitglieder von den steuerlichen Erleich-
terungen des in Liquidation befindlichen Grup-
penträgers (etwa in Form eines Verlustrücktra-
ges) profitieren würden.  
 
Eine Vermischung dieser Besteuerungsregime 
würde nach Ansicht des VwGH dem Sinn und 
Zweck der Gruppenbesteuerung und auch der 
Liquidationsbesteuerung widersprechen. Daher 
können in Liquidation befindliche Kapitalge-
sellschaften nicht als Gruppenträger in Be-
tracht kommen. 

 
 

5.5 EuGH-GA: Firmenwertabschreibung 
und ausländische Gruppenmitglieder  

 
Im Rahmen steuerlicher Unternehmensgruppen 
stellt die Möglichkeit zur Firmenwertabschrei-
bung auf Beteiligungen einen bedeutenden 
steuerlichen Entlastungsfaktor dar. Obwohl 
durch das AbgÄG 2014 die Firmenwertab-
schreibung für Beteiligungen, die nach dem 
28.02.2014 angeschafft wurden, abgeschafft 
wurde, ist diese für bereits vor diesem Zeitpunkt 
angeschaffte Beteiligungen auch in künftigen 
Veranlagungsjahren von Bedeutung. Eine Fir-
menwertabschreibung bei Anschaffung einer 
Beteiligung an einem ausländischen Grup-
penmitglied war bisher immer ausgeschlos-
sen.  
 
Der VwGH hat in diesem Zusammenhang beim 
EuGH angefragt, ob die Begrenzung der Fir-
menwertabschreibung auf den Erwerb inländi-
scher Beteiligungen mit der Niederlassungsfrei-
heit vereinbar ist. Im vor kurzem veröffentlichten 
Schlussantrag der Generalanwältin Kokott 
kommt diese zum Ergebnis, dass die Begren-
zung der Firmenwertabschreibung auf inlän-
dische Unternehmen der Niederlassungs-
freiheit widerspricht.  
 
Aufgrund der Einschränkung des Anwendungs-
bereiches auf den Erwerb inländischer Beteili-
gungen führt die Maßnahme jedenfalls zu einer 
Ungleichbehandlung in- und ausländischer 
Töchterunternehmen. Folgt der EuGH der Auf-
fassung der Generalanwältin, wäre es demnach 
auch für bis zum 28.02.2014 angeschaffte aus-
ländische Beteiligungen (bei noch offenen Ver-
anlagungen) möglich, eine Firmenwertabschrei-
bung im Rahmen einer Steuergruppe zu berück-
sichtigen.  
 
Der Gesetzgeber hat offensichtlich bereits damit 
gerechnet, dass die EuGH-Entscheidung in die-
se Richtung ausgehen könnte. Daher hat er in 
einer Übergangsbestimmung zum AbgÄG 2014 
bereits verankert, dass offene Fünfzehntel aus 
der Firmenwertabschreibung nur dann fortge-
führt werden können, wenn sich der steuerliche 
Vorteil aus der Firmenwertabschreibung beim 
Erwerb der Beteiligung auf die Kaufpreishöhe 
auswirken konnte (was in der Vergangenheit auf 
Grund der ausdrücklichen gesetzlichen Rege-
lung für ausländische Gruppenmitglieder wohl 
schwer argumentierbar sein wird). 
 
 
5.6 VwGH: Angemessenes Haftungsentgelt 

der Komplementärin bei einer GmbH & 
Co KG 

 
Vor kurzem hat sich der VwGH eingehend mit 
der Angemessenheit des Haftungsentgelts der 
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Komplementärin bei einer GmbH & Co KG aus-
einander gesetzt.  
 
In dem zugrunde liegenden Sachverhalt war die 
Angemessenheit des Haftungsentgelts für die 
Komplementär-GmbH einer GmbH & Co KG 
strittig, welche als reine Arbeitsgesellschafterin 
fungierte und nicht am Vermögen der KG betei-
ligt war. Das vereinbarte Haftungsentgelt iHv 1 
% des Stammkapitals der Komplementärin er-
schien der Finanzbehörde zu gering. Der VwGH 
hat den zugrunde liegenden Bescheid aufgeho-
ben und erstmals grundlegende Aussagen zur 
Bemessungsgrundlage und Höhe des Haftungs-
entgelts getätigt: 
 

 Als Bemessungsgrundlage des Haftungs-
entgelts ist das betriebswirtschaftliche Ei-
genkapital (Vermögen einschließlich stiller 
Reserven abzüglich Schulden) der Kom-
plementärin (und nicht das nominelle Eigen-
kapital) heranzuziehen. 
 

 Anderes würde nur gelten, wenn die Ver-
bindlichkeiten der Kommanditgesellschaft 
stets geringer als das Vermögen der Kom-
plementärin sind. Dann sind die Verbindlich-
keiten der KG die Bemessungsgrundlage. 

 

 Trotz zu geringer Bemessungsgrundlage 
kann nach Ansicht des VwGH aber nicht 
angenommen werden, dass das Haftungs-
entgelt fremdunüblich niedrig ist, wenn die 
zu geringe Bemessungsgrundlage durch ei-
nen überhöhten Prozentsatz ausgeglichen 
wird. 
 

 Für die Beurteilung der Höhe des Haftungs-
entgelts ist das konkrete Haftungsrisiko ein-
zuschätzen. Dabei ist Art und Umfang des 
Geschäftsbetriebs zu würdigen. Ferner sind 
konzernmäßige Verflechtungen und die 
übernommen Haftungen anderer Konzern-
gesellschaften zu berücksichtigen. Die Mög-
lichkeit der Komplementärin, sich im Ver-
mögen der KG nach einer Haftung zu re-
gressieren, ist ebenfalls zu beachten. 

 Ein fremdübliches Entgelt für die Haftungs-
übernahme kann sich letztendlich an bank-
üblichen Avalprovisionen oder hypotheti-
schen Versicherungsprämien orientieren. 
 

 Schließlich muss nach Ansicht des VwGH 
auch die Höhe des wirtschaftlichen Eigen-
kapitals der Komplementärin berücksichtigt 
werden, zumal bei einem sehr hohen wirt-
schaftlichen Eigenkapital der Komplementä-
rin die Inanspruchnahme des gesamten Haf-
tungspotenzials weniger wahrscheinlich sein 
wird, als bei einem geringen wirtschaftlichen 
Eigenkapital. 

6. Termine  
 
 
30.06.2015 
 

 Die Frist für Antrag auf Erstattung von Vor-
steuern 2014 im Drittland bzw. für Dritt-
landsunternehmer in Österreich endet am 
30.06.2015. 

 
 
30.09.2015: 
 

 Die Möglichkeit des Antrags auf Erstattung 
von Vorsteuern 2014 in EU-Mitglieds-
ländern via FinanzOnline endet am 
30.09.2015. 

 

 Einreichung der Jahresabschlüsse von 
Kapitalgesellschaften beim Firmenbuch 
für das Kalenderjahr 2014.  

 
Neu ab 20.7.2015: Für Kleinstkapitalge-
sellschaften halbiert sich der Strafrahmen 
bei nicht fristgerechter Offenlegung auf € 350 
Mindeststrafe bis € 1.800 Höchststrafe je 
Gesellschaft und je Geschäftsführer. Weiters 
wird eine Mindestfrist von 6 Wochen zwi-
schen der ersten Zwangsstrafe und der Er-
lassung der folgenden Zwangsstrafe nor-
miert. 

 


